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Stellungnahme zur Anfrage F0170/15 – Freilufttreff Diesdorf 
 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss-Nr. 354-012(VI)15 zur Installierung eines Freiluftreff für Jugendliche 
in Magdeburg-Diesdorf wurden die benötigten Gelder vom FB 02 i.H.v. 12.500,-  für die 
Errichtung eines Pavillons bereitgestellt. 
 
Bereits im Vorfeld des Beschlusses wurden durch die Kollegen aus dem Bereich Streetwork 
und der hinausreichenden Arbeit mit den Jugendlichen vor Ort Gespräche zu deren 
Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen geführt. 
 
Dabei wurde als Standort für den Pavillon das Gelände auf dem bereits vorhandenen Spielplatz 
favorisiert. Mit diesem Standort würde die Einhaltung der Vorschriften des § 4 Kinderspielplätze 
der Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen der 
Landeshauptstadt Magdeburg (Grünanlagensatzung) sichergestellt. 
 
Im Verlauf der Zeit wurden allerdings Bedenken seitens der Anwohner und des Diesdorfer 
Heimatvereins zum Standort des Pavillons geäußert.  
 
Auf der Versammlung des Heimatvereins am 27.10.2015, an dem auch Vertreter aus dem 
Stadtgartenbetrieb (zuständig für die Unterhaltung von Freilufttreffs), dem Jugendamt 
(Streetwork) und dem Kinderhaus Flechtinger Straße teilnahmen, konnte insofern ein Konsens 
erzielt werden, dass im 1. Quartal 2016 ein erneutes Treffen stattfinden wird, auf dem die 
Entscheidung zum Standort getroffen werden soll. 
 
Bis dahin sind neben dem Standort auf dem Spielplatz noch als Alternativstandorte die Fläche 
der MVB auf dem Gelände des Park+Ride sowie am „kleinen Wäldchen“ in Augenschein zu 
nehmen. 
 
Es ist durch die Verwaltung zu veranlassen, dass die eingestellten Gelder in 2016 übernommen 
werden können. 
 
 
 
Borris 
 
 


